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Praktikumsvereinbarung 

 
zur Ableistung der praktischen Ausbildung im 

 

Berufskolleg für Praktikantinnen / Praktikanten (1 BKSP/ BK) 
 

zwischen 
 
 

(Einrichtung und Name- genaue Anschrift sowie Telefonnummer und Emailadresse) 
 
 
 
 

 

und 
 

Frau/Herr_____________________________________________________ geb. am ____________________________ 
 
 
wohnhaft in ______________________________________________________________________________________ 

 
wird für das Schuljahr 2026/27 folgende Praktikumsvereinbarung getroffen: 
 
1. Nach Vorgabe der Ausbildungsverordnung (Kultusministerium Baden-Württemberg) erfolgt das 

Praktikum im Umfang von durchschnittlich zwei Tagen pro Woche oder in Blockform. Die FSP Buchen 
wird den Praxiseinsatz in drei Blöcken (insgesamt ca.14/15 Wochen), über das Schuljahr verteilt (Sept.-
Juli), durchführen. 

2. Der Anstellungsträger benennt für die Anleitung der Praktikantin / des Praktikanten eine Fachkraft mit 
einschlägiger Berufserfahrung: ___________________________________ Berufserfahrung_____ Jahre 
Mentorenausbildung o.ä.:  ja nein  

3. Die Anleiterin / der Anleiter verpflichtet sich, regelmäßige Anleitungsgespräche durchzuführen und am 
Ende des Praktikums eine Beurteilung mit Notenvorschlag zu erstellen. 

4. Es besteht eine familiäre Verbindung/nahe freundschaftliche Beziehung zwischen der Anleitung: Ja 
5. Die Praktikantin / der Praktikant hat in der Praktikumszeit den Anweisungen der verantwortlichen 

MitarbeiterInnen Folge zu leisten. 
6. Die Gesamtverantwortung für die praktische Ausbildung liegt bei der Fachschule. Sie schließt die 

Betreuung, Beratung und Benotung der Schülerin / des Schülers während der praktischen Ausbildung 
ein. Dabei arbeiten Schule und Träger / Einrichtung eng zusammen. 

7. Eine Schülerin / ein Schüler kann die Einrichtung nur im Einvernehmen mit der Schule und dem Träger / 
Einrichtung wechseln, wenn besondere Gründe vorliegen. 

8. Die Praktikantin / der Praktikant hält sich an das Gebot der Verschwiegenheit in allen dienstlichen 
Angelegenheiten, nicht nur während der Praktikumszeit, sondern auch nach deren Beendigung. 

9. Das Praktikantenverhältnis stellt kein Beschäftigungsverhältnis dar und begründet keinerlei Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung. 

 
 
 
 

............................................................, den ............................. 
Leitung der Einrichtung Die Praktikantin / der Praktikant 
 

 
............................................................. ....................................................................... 
 
 
Der Auswahl der Praktikumsstelle wurde am ...................................... von der Fachschule für 
Sozialpädagogik in Buchen zugestimmt. 

http://www.fsp-buchen.de/

